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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Artikel 1 

Änderung des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen 2008 

Artikel III Artikel III 

(1) Wer (1) Wer 

 1. …  1. … 

 2. sich die Beförderung durch eine dem öffentlichen Verkehr dienende 
Einrichtung verschafft, ohne das nach den Tarifbestimmungen und 
Beförderungsbedingungen dieser Einrichtungen festgesetzte Entgelt 
ordnungsgemäß zu entrichten, oder 

 2. sich die Beförderung durch eine dem öffentlichen Verkehr dienende 
Einrichtung verschafft, ohne das nach den Tarifbestimmungen und 
Beförderungsbedingungen dieser Einrichtungen festgesetzte Entgelt 
ordnungsgemäß zu entrichten, und bei der Betretung im 
Beförderungsmittel auf Aufforderung den Fahrpreis und einen allfälligen 
in den Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedingungen vorgesehenen 
Zuschlag entweder nicht unverzüglich oder, wenn seine Identität 
feststeht, nicht binnen zwei Wochen zahlt, oder 

 3. und 4. …  3. und 4. … 

begeht, in den Fällen der Z 3 oder 4 dann, wenn die Tat nicht nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, in den 
Fällen der Z 2 und 4 für das Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, in den Fällen der Z 1 und 2 mit einer Geldstrafe von bis 
zu 218 Euro, im Fall der Z 3 mit einer Geldstrafe von bis zu 1 090 Euro und im 
Fall der Z 4 mit einer Geldstrafe von bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. Im Fall der 
Z 4 ist der Versuch strafbar und können Gegenstände, mit denen die strafbare 
Handlung begangen wurde, für verfallen erklärt werden. 

begeht, in den Fällen der Z 3 oder 4 dann, wenn die Tat nicht nach anderen 
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine 
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde, in den 
Fällen der Z 2 und 4 für das Gebiet einer Gemeinde, für das die 
Landespolizeidirektion zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist, von der 
Landespolizeidirektion, im Fall der Z 2 mit einer Geldstrafe von bis zu 218 Euro, 
im Fall der Z 3 mit einer Geldstrafe von bis zu 1 090 Euro und im Fall der Z 4 mit 
einer Geldstrafe von bis zu 2 180 Euro zu bestrafen. Im Fall der Z 4 ist der 
Versuch strafbar und können Gegenstände, mit denen die strafbare Handlung 
begangen wurde, für verfallen erklärt werden. 

(2) und (3) … (2) und (3) … 

(4) Die Tat nach Abs. 1 Z 2 wird straflos, wenn der Täter bei der Betretung, 
wenngleich auf Aufforderung, den Fahrpreis und einen in den Tarifbestimmungen 
oder Beförderungsbedingungen etwa vorgesehenen Zuschlag unverzüglich zahlt. 
Dies gilt auch, wenn der Täter den Fahrpreis und einen in den 
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Tarifbestimmungen oder Beförderungsbedingungen etwa vorgesehenen Zuschlag 
innerhalb von drei Tagen zahlt, sofern er sich bei der Zahlungsaufforderung im 
Beförderungsmittel durch eine mit einem Lichtbild ausgestattete öffentliche 
Urkunde ausweist. 

(5) Ist ein gerichtliches Strafverfahren wegen einer Tat nach Abs. 1 Z 4 
anders als durch Rücktritt von der Verfolgung (Diversion) oder durch 
rechtskräftigen Schuldspruch beendet worden, so ist dies der Behörde 
mitzuteilen. Die Mitteilung obliegt im Fall der Einstellung des 
Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft, in allen anderen Fällen dem 
Gericht. 

(4) Ist ein gerichtliches Strafverfahren wegen einer Tat nach Abs. 1 Z 4 
anders als durch Rücktritt von der Verfolgung (Diversion) oder durch 
rechtskräftigen Schuldspruch beendet worden, so ist dies der Behörde 
mitzuteilen. Die Mitteilung obliegt im Fall der Einstellung des 
Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft, in allen anderen Fällen dem 
Gericht. 

(6) Die Zeit von der Erstattung der Strafanzeige wegen einer Tat nach Abs. 1 
Z 4 bis zum Einlangen der Mitteilung gemäß Abs. 5 bei der Behörde ist in die 
Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 1 VStG) nicht einzurechnen. 

(5) Die Zeit von der Erstattung der Strafanzeige wegen einer Tat nach Abs. 1 
Z 4 bis zum Einlangen der Mitteilung gemäß Abs. 4 bei der Behörde ist in die 
Verjährungsfrist (§ 31 Abs. 1 VStG) nicht einzurechnen. 

Artikel V Artikel V 

(1) bis (4) … (1) bis (4) … 

(5) Art. I Abs. 2 Z 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 87/2012 tritt mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(5) Art. I Abs. 2 Z 30 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 87/2012 ist nicht in Kraft getreten. 

(6) und (7) … (6) und (7) … 

 (8) Art. III Abs. 1 Z 2, Abs. 4 (neu) und Abs. 5 (neu) in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2018 treten mit Ablauf des Monats der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes in Kraft. Gleichzeitig tritt Art. III Abs. 4 
außer Kraft. 

Artikel 2 

Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 

§ 5. (1) … § 5. (1) … 

 (1a) Abs. 1 zweiter Satz gilt nicht, wenn die Verwaltungsübertretung mit 
einer Geldstrafe von über 50 000 Euro bedroht ist. 

(2) … (2) … 

§ 14. (1) Geldstrafen dürfen nur insoweit zwangsweise eingebracht werden, 
als dadurch weder der notwendige Unterhalt des Bestraften und derjenigen, zu 

§ 14. (1) Geldstrafen dürfen nur insoweit eingetrieben werden, als dadurch 
weder der notwendige Unterhalt des Bestraften und derjenigen, zu deren 
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deren Unterhalt ihn das Gesetz verpflichtet, noch die Erfüllung der Pflicht, den 
Schaden gutzumachen, gefährdet wird. 

Unterhalt ihn das Gesetz verpflichtet, noch die Erfüllung der Pflicht, den Schaden 
gutzumachen, gefährdet wird. 

(2) …  

§ 20. Überwiegen die Milderungsgründe die Erschwerungsgründe 
beträchtlich oder ist der Beschuldigte ein Jugendlicher, so kann die Mindeststrafe 
bis zur Hälfte unterschritten werden. 

§ 20. (1) Überwiegen die Milderungsgründe die Erschwerungsgründe 
beträchtlich oder ist der Beschuldigte ein Jugendlicher, so kann die Mindeststrafe 
bis zur Hälfte unterschritten werden. 

 (2) Werden mehrere Verwaltungsübertretungen, für deren Ahndung dieselbe 
Behörde zuständig ist, begangen und sind diese Übertretungen wegen 
Gleichartigkeit der Begehungsform, zeitlicher Nahebeziehung, Ähnlichkeit der 
äußeren Begleitumstände oder Ausnutzung einer gleichartigen Gelegenheit als 
Einheit zu qualifizieren, dann hat die Behörde die insgesamt zu verhängende 
Strafe auf ein angemessenes Ausmaß zu mildern, wenn die Summe der zu 
verhängenden Einzelstrafen gemäß § 22 Abs. 2 in Anbetracht der Folgen der Tat 
und im Hinblick auf das Verschulden unverhältnismäßig wäre. Ist in einem der 
anzuwendenden Gesetze eine Mindeststrafe vorgesehen, so kann bei der 
Strafbemessung für das einzelne Delikt die einzelne Mindeststrafe unterschritten 
werden. 

§ 22. (1) und (2) … § 22. (1) und (2) … 

 (3) Hat jemand durch eine Tat oder durch mehrere selbstständige Taten, die 
wegen Gleichartigkeit der Begehungsform, Ähnlichkeit der äußeren 
Begleitumstände, zeitlicher Nahebeziehung oder Ausnutzung einer gleichartigen 
Gelegenheit eine Einheit bilden, ein und dieselbe Verwaltungsvorschrift 
mehrmals verletzt und ist für die Durchführung des Strafverfahrens aller dieser 
Verwaltungsübertretungen dieselbe Behörde zuständig, ist eine einzige Strafe zu 
verhängen. Die Strafhöhe bleibt durch die verletzte Verwaltungsvorschrift 
begrenzt. Hat jemand durch eine Tat oder durch mehrere selbstständige Taten, 
die wegen Gleichartigkeit der Begehungsform, Ähnlichkeit der äußeren 
Begleitumstände, zeitlicher Nahebeziehung oder Ausnutzung einer gleichartigen 
Gelegenheit eine Einheit bilden, mehrere Verwaltungsvorschriften ein oder 
mehrmals verletzt und ist für die Durchführung des Strafverfahrens aller dieser 
Verwaltungsübertretungen, deren Verwaltungsvorschrift vom selben 
Kompetenzträger erlassen wurde, dieselbe Behörde zuständig, ist ein einziges 
Verwaltungsstrafverfahren durchzuführen und für die Verletzung jeder 
Verwaltungsvorschrift je eine einzige Strafe zu verhängen. 

 (4) Abs. 3 ist anzuwenden, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
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bestimmen. 

§ 26. (1) und (2) … § 26. (1) und (2) … 

 (3) Ob und inwieweit die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes durch 
Ausübung der in diesem Bundesgesetz geregelten Befugnisse am Strafverfahren 
mitzuwirken haben, bestimmen die Verwaltungsvorschriften. 

§ 27. (1) und (2) … § 27. (1) und (2) … 

(2a) Ist die Verwaltungsübertretung nicht im Inland begangen worden, so 
richtet sich die Zuständigkeit 

(2a) Ist die Verwaltungsübertretung nicht im Inland begangen worden, so 
richtet sich die Zuständigkeit 

 1. in Verwaltungsstrafsachen, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens 
oder einer sonstigen dauernden Tätigkeit beziehen: zunächst nach dem 
Ort, an dem das Unternehmen betrieben oder die Tätigkeit ausgeübt 
wird, dann nach dem Hauptwohnsitz des Beschuldigten, dann nach 
seinem Aufenthalt; 

 1. in Verwaltungsstrafsachen, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens 
oder die Ausübung einer sonstigen dauernden Tätigkeit beziehen: 
zunächst nach dem Ort, an dem das Unternehmen betrieben oder die 
Tätigkeit ausgeübt wird, dann nach dem Hauptwohnsitz des 
Beschuldigten, dann nach seinem Aufenthalt; 

 2. in sonstigen Verwaltungsstrafsachen: zunächst nach dem Hauptwohnsitz 
des Beschuldigten, dann nach seinem Aufenthalt. 

 2. in sonstigen Verwaltungsstrafsachen: zunächst nach dem Hauptwohnsitz 
des Beschuldigten, dann nach seinem Aufenthalt. 

Wenn keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann, ist die 
Behörde zuständig, die zuerst von der Verwaltungsübertretung Kenntnis erlangt 
(§ 28). 

Wenn keiner dieser Zuständigkeitsgründe in Betracht kommen kann, ist die 
Behörde zuständig, die zuerst von der Verwaltungsübertretung Kenntnis erlangt 
(§ 28). 

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes dürfen bei Gefahr im 
Verzug zur Vornahme unaufschiebbarer Amtshandlungen die Grenzen des 
Sprengels ihrer Behörde überschreiten, wenn die örtlich zuständige Behörde die 
notwendigen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen kann und die Amtshandlungen 

 1. zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für die Sicherheit von 
Menschen oder des Eigentums oder 

 2. zur Aufklärung oder Verhinderung von strafbaren Handlungen, die von 
Amts wegen zu verfolgen sind, oder 

 3. zur Festnahme oder Verfolgung einer Person, die aus amtlichem 
Gewahrsam entwichen ist, 

erforderlich sind.  

 

Solche Amtshandlungen gelten als Amtshandlungen der sachlich zuständigen 
Behörde, in deren Sprengel sie vorgenommen worden sind. Das Organ des 
öffentlichen Sicherheitsdienstes hat diese Behörde von solchen Amtshandlungen 
unverzüglich zu benachrichtigen und festgenommene Personen sowie 
sichergestellte Sachen unverzüglich den zuständigen Organen zu übergeben. 

(3) Amtshandlungen der Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gelten, 
unabhängig davon, wo sie vorgenommen werden, als Amtshandlungen der örtlich 
zuständigen Behörde. 
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(4) Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes gelten, wenn sie jemanden 
vorführen und dabei die Grenzen des Sprengels ihrer Behörde überschreiten, bei 
dieser Amtshandlung als Organe der sachlich und örtlich zuständigen Behörde. 

 

§ 30. (1) und (2) … § 30. (1) und (2) … 

(3) Hat die Behörde vor dieser Entscheidung ein Straferkenntnis erlassen, so 
darf es vorläufig nicht vollzogen werden. Ergibt sich später, daß das 
Verwaltungsstrafverfahren nicht hätte durchgeführt werden sollen, so hat die 
Behörde das Straferkenntnis außer Kraft zu setzen und das Verfahren 
einzustellen. 

(3) Hat die Behörde vor dieser Entscheidung ein Straferkenntnis erlassen, so 
darf es vorläufig nicht vollstreckt werden. Ergibt sich später, daß das 
Verwaltungsstrafverfahren nicht hätte durchgeführt werden sollen, so hat die 
Behörde das Straferkenntnis außer Kraft zu setzen und das Verfahren 
einzustellen. 

(4) … (4) … 

§ 31. (1) und (2) … § 31. (1) und (2) … 

(3) Eine Strafe darf nicht mehr vollstreckt werden, wenn seit ihrer 
rechtskräftigen Verhängung drei Jahre vergangen sind. In die Verjährungsfrist 
werden nicht eingerechnet: 

(3) Eine Strafe darf nicht mehr vollstreckt werden, wenn seit ihrer 
rechtskräftigen Verhängung drei Jahre vergangen sind. In die Verjährungsfrist 
werden nicht eingerechnet: 

 1. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem 
Verfassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union; 

 1. die Zeit eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgerichtshof, vor dem 
Verfassungsgerichtshof oder vor dem Gerichtshof der Europäischen 
Union; 

 2. Zeiten, in denen die Strafvollstreckung unzulässig, ausgesetzt, 
aufgeschoben oder unterbrochen war; 

 2. Zeiten, in denen die Strafvollstreckung unzulässig, ausgesetzt, 
aufgeschoben oder unterbrochen war; 

 3. Zeiten, in denen sich der Beschuldigte im Ausland aufgehalten hat.  3. Zeiten, in denen sich der Bestrafte im Ausland aufgehalten hat. 

 Beratung 

§ 33a. (1) Stellt die Behörde eine Übertretung fest und sind die Bedeutung 
des strafrechtlich geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner 
Beeinträchtigung durch die Tat und das Verschulden des Beschuldigten gering, 
so hat ihn die Behörde mit dem Ziel einer möglichst wirksamen Beendigung des 
strafbaren Verhaltens oder der strafbaren Tätigkeiten zu beraten und ihn 
schriftlich unter Angabe der festgestellten Sachverhalte aufzufordern, innerhalb 
einer angemessenen Frist den den Verwaltungsvorschriften und behördlichen 
Verfügungen entsprechenden Zustand herzustellen. 

(2) § 371c Abs. 1 zweiter Satz und Abs. 2 bis 5 der Gewerbeordnung 1994 – 
GewO 1994, BGBl. Nr. 194/1994, sind sinngemäß anzuwenden, Abs. 5 Z 3 und 4 
mit der Maßgabe, dass als behördliche Maßnahmen im Sinne der Z 3 in den 
Verwaltungsvorschriften vorgesehene einstweilige Zwangs- und 
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Sicherungsmaßnahmen und als Maßnahmen im Sinne der Z 4 in den 
Verwaltungsvorschriften vorgesehene Entziehungen von Berechtigungen 
anzusehen sind. 

 Vorläufiges Absehen von der Einleitung oder Fortführung des Strafverfahrens 

§ 34. … § 34. … 

2. Abschnitt: Sicherung des Strafverfahrens und des Strafvollzuges 2. Abschnitt 

 Sicherung der Strafverfolgung und der Strafvollstreckung 

 Identitätsfeststellung 

 § 34a. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur Feststellung 
der Identität einer Person ermächtigt, wenn diese auf frischer Tat betreten oder 
unmittelbar danach entweder glaubwürdig der Tatbegehung beschuldigt oder mit 
Gegenständen betreten wird, die auf ihre Beteiligung an der Tat hinweisen. § 35 
Abs. 2 und 3 des Sicherheitspolizeigesetzes – SPG, BGBl. Nr. 566/1991, ist 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 36. (1) … § 36. (1) … 

(2) Bei der Festnahme und Anhaltung ist unter Achtung der Menschenwürde 
und mit möglichster Schonung der Person vorzugehen. Für die Anhaltung gilt 
§ 53c Abs. 1 und 2 sinngemäß; das Erfordernis genügenden Tageslichtes kann 
jedoch entfallen, sofern ausreichende künstliche Beleuchtung vorhanden ist. 

(2) Für die Anhaltung gilt § 53c Abs. 1 und 2 sinngemäß; das Erfordernis 
genügenden Tageslichtes kann jedoch entfallen, sofern ausreichende künstliche 
Beleuchtung vorhanden ist. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

§ 37a. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes ermächtigen, von Personen, die auf frischer Tat betreten 
werden, eine vorläufige Sicherheit einzuheben, 

§ 37a. (1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
von Personen, die auf frischer Tat betreten werden, eine vorläufige Sicherheit 
einzuheben, 

 1. wenn die Voraussetzungen des § 35 Z 1 und 2 für eine Festnahme 
vorliegen oder 

 1. wenn die Voraussetzungen des § 35 Z 1 und 2 für eine Festnahme 
vorliegen oder 

 2. wenn andernfalls  2. wenn andernfalls 

 a) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung erheblich erschwert 
sein könnte oder 

 a) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung erheblich erschwert 
sein könnte oder 

 b) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung einen Aufwand 
verursachen könnte, der gemessen an der Bedeutung des strafrechtlich 
geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung 

 b) die Strafverfolgung oder die Strafvollstreckung einen Aufwand 
verursachen könnte, der gemessen an der Bedeutung des strafrechtlich 
geschützten Rechtsgutes und der Intensität seiner Beeinträchtigung 
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durch die Tat unverhältnismäßig wäre. durch die Tat unverhältnismäßig wäre. 

Besondere Ermächtigungen in den Verwaltungsvorschriften bleiben unberührt. 
§ 50 Abs. 1 letzter Satz, Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6 erster Satz sowie Abs. 8 sind 
sinngemäß anzuwenden. 

Besondere Ermächtigungen in den Verwaltungsvorschriften bleiben unberührt. 
§ 50 Abs. 3, Abs. 5, Abs. 6 erster Satz sowie Abs. 8 sind sinngemäß anzuwenden. 

(2) … (2) … 

(3) Leistet der Betretene im Fall des Abs. 1 Z 2 die vorläufige Sicherheit 
nicht, so kann das Organ verwertbare Sachen, die dem Anschein nach dem 
Betretenen gehören und deren Wert das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe 
nicht übersteigt, als vorläufige Sicherheit beschlagnahmen. Hiebei ist mit 
möglichster Schonung der Person vorzugehen. 

(3) Leistet der Betretene im Fall des Abs. 1 Z 2 die vorläufige Sicherheit 
nicht, so kann das Organ verwertbare Sachen, die dem Anschein nach dem 
Betretenen gehören und deren Wert das Höchstmaß der angedrohten Geldstrafe 
nicht übersteigt, vorläufig sicherstellen. 

(4) Über die vorläufige Sicherheit oder die Beschlagnahme ist sofort eine 
Bescheinigung auszustellen. Die vorläufige Sicherheit ist der Behörde mit der 
Anzeige unverzüglich vorzulegen. 

(4) Über die vorläufige Sicherheit ist sofort eine Bescheinigung auszustellen. 
Die vorläufige Sicherheit ist der Behörde mit der Anzeige unverzüglich 
vorzulegen. 

(5) … (5) … 

§ 39. (1) … § 39. (1) … 

(2) Bei Gefahr im Verzug können auch die Organe der öffentlichen Aufsicht 
aus eigener Macht solche Gegenstände vorläufig in Beschlag nehmen. Sie haben 
darüber dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen und der Behörde 
die Anzeige zu erstatten. 

(2) Bei Gefahr im Verzug können auch die Organe der öffentlichen Aufsicht 
aus eigener Macht solche Gegenstände vorläufig sicherstellen. Sie haben darüber 
dem Betroffenen sofort eine Bescheinigung auszustellen und der Behörde die 
Anzeige zu erstatten. 

(3) bis (6) … (3) bis (6) … 

 Zwangsgewalt 

 § 39a. Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, 
verhältnismäßigen und angemessenen Zwang anzuwenden, um die ihnen nach den 
§§ 34a, 35, 37a Abs. 3 und 39 Abs. 2 eingeräumten Befugnisse durchzusetzen. 
Dabei haben sie unter Achtung der Menschenwürde und mit möglichster 
Schonung der Person vorzugehen. Für den Waffengebrauch gelten die 
Bestimmungen des Waffengebrauchsgesetzes 1969, BGBl. Nr. 149/1969. 

§ 41. (1) … § 41. (1) … 

(2) Die Ladung kann auch die Androhung enthalten, daß das Strafverfahren, 
wenn der Beschuldigte der Ladung keine Folge leistet, ohne seine Anhörung 
durchgeführt werden kann. Diese Rechtsfolge kann nur eintreten, wenn sie in der 
Ladung angedroht und wenn die Ladung dem Beschuldigten zu eigenen Handen 
zugestellt worden ist. 

(2) Die Ladung kann auch die Androhung enthalten, daß das Strafverfahren, 
wenn der Beschuldigte der Ladung ungerechtfertigt keine Folge leistet, ohne 
seine Anhörung durchgeführt werden kann. Diese Rechtsfolge kann nur eintreten, 
wenn sie in der Ladung angedroht und wenn die Ladung dem Beschuldigten zu 
eigenen Handen zugestellt worden ist. 
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§ 44. (1) und (2) … § 44. (1) und (2) … 

(3) Von der Aufnahme der in Abs. 1 bezeichneten Niederschrift kann 
abgesehen werden, 

(3) Von der Aufnahme der in Abs. 1 bezeichneten Niederschrift kann 
abgesehen werden, 

 1. wenn der Beschuldigte einer nach § 41 Abs. 2 erfolgten Ladung oder 
einer nach § 42 Abs. 1 Z 2 ergangenen Aufforderung zur Rechtfertigung 
nicht Folge leistet und das Verfahren ohne Anhören des Beschuldigten 
durchgeführt wird. In diesem Fall ist ein Aktenvermerk über die Tatsache 
der erfolgten Ladung oder Aufforderung zur Rechtfertigung 
aufzunehmen; 

 1. wenn der Beschuldigte einer nach § 41 Abs. 2 erfolgten Ladung oder 
einer nach § 42 Abs. 1 Z 2 ergangenen Aufforderung zur Rechtfertigung 
ungerechtfertigt keine Folge geleistet hat und das Verfahren ohne seine 
Anhörung durchgeführt wird. In diesem Fall ist ein Aktenvermerk über 
die Tatsache der erfolgten Ladung oder Aufforderung zur Rechtfertigung 
aufzunehmen; 

 2. wenn der Beschuldigte vor der erkennenden oder ersuchten Behörde ein 
volles Geständnis ablegt und weitere Beweise nicht aufgenommen 
werden. In diesem Fall sind das Geständnis und der Verhandlungstag 
schriftlich festzuhalten. 

 2. wenn der Beschuldigte vor der erkennenden oder ersuchten Behörde ein 
volles Geständnis ablegt und weitere Beweise nicht aufgenommen 
werden. In diesem Fall sind das Geständnis und der Verhandlungstag 
schriftlich festzuhalten. 

Strafverfügungen Strafverfügung 

§ 47. (1) Wenn von einem Gericht, einer Verwaltungsbehörde, einem Organ 
der öffentlichen Aufsicht oder einer Militärwache auf Grund eigener dienstlicher 
Wahrnehmung oder eines vor ihnen abgelegten Geständnisses eine 
Verwaltungsübertretung angezeigt oder wenn das strafbare Verhalten auf Grund 
von Verkehrsüberwachung mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen 
festgestellt wird, dann kann die Behörde ohne weiteres Verfahren durch 
Strafverfügung eine Geldstrafe bis zu 600 Euro festsetzen. In der Strafverfügung 
kann auch auf den Verfall beschlagnahmter Sachen oder ihres Erlöses erkannt 
werden, wenn der Wert der beschlagnahmten Sachen 200 Euro nicht übersteigt. 

§ 47. (1) Wenn von einem Gericht, einer Verwaltungsbehörde, einem Organ 
der öffentlichen Aufsicht oder eines militärischen Organs im Wachdienst auf 
Grund eigener dienstlicher Wahrnehmung oder eines vor ihnen abgelegten 
Geständnisses eine Verwaltungsübertretung angezeigt oder wenn das strafbare 
Verhalten auf Grund von Verkehrsüberwachung mittels bildverarbeitender 
technischer Einrichtungen festgestellt wird, dann kann die Behörde ohne weiteres 
Verfahren durch Strafverfügung eine Geldstrafe bis zu 600 Euro festsetzen. In der 
Strafverfügung kann auch auf den Verfall beschlagnahmter Sachen oder ihres 
Erlöses erkannt werden, wenn der Wert der beschlagnahmten Sachen 200 Euro 
nicht übersteigt. 

(2) Die Behörde kann durch Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung 
einzelne Tatbestände von Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die sie unter 
Verwendung automationsunterstützter Datenverarbeitung durch Strafverfügung 
eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 in der Verordnung im Vorhinein 
festgesetzte Geldstrafe bis zu 500 Euro verhängen darf. 

(2) Das oberste Organ kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht 
anderes bestimmen, durch Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne 
Tatbestände von Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die die Behörde 
durch Strafverfügung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im Vorhinein 
festgesetzte Geldstrafe bis zu 500 Euro verhängen darf. 

§ 49. (1) … § 49. (1) … 

(2) Wenn der Einspruch rechtzeitig eingebracht wird, dann ist das 
ordentliche Verfahren einzuleiten. Der Einspruch gilt als Rechtfertigung im Sinne 
des § 40. Wenn im Einspruch ausdrücklich nur das Ausmaß der verhängten Strafe 
oder die Entscheidung über die Kosten angefochten wird, dann hat die Behörde, 

(2) Wenn der Einspruch rechtzeitig eingebracht und nicht binnen zwei 
Wochen zurückgezogen wird, ist das ordentliche Verfahren einzuleiten. Der 
Einspruch gilt als Rechtfertigung im Sinne des § 40. Wenn im Einspruch 
ausdrücklich nur das Ausmaß der verhängten Strafe oder die Entscheidung über 
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die die Strafverfügung erlassen hat, darüber zu entscheiden. In allen anderen 
Fällen tritt durch den Einspruch die gesamte Strafverfügung außer Kraft. In dem 
auf Grund des Einspruches ergehenden Straferkenntnis darf keine höhere Strafe 
verhängt werden als in der Strafverfügung. 

die Kosten angefochten wird, dann hat die Behörde, die die Strafverfügung 
erlassen hat, darüber zu entscheiden. In allen anderen Fällen tritt durch den 
Einspruch, soweit er nicht binnen zwei Wochen zurückgezogen wird, die gesamte 
Strafverfügung außer Kraft. In dem auf Grund des Einspruches ergehenden 
Straferkenntnis darf keine höhere Strafe verhängt werden als in der 
Strafverfügung. 

(3) Wenn ein Einspruch nicht oder nicht rechtzeitig erhoben wird, dann ist 
die Strafverfügung zu vollstrecken. 

(3) Wenn ein Einspruch nicht oder nicht rechtzeitig erhoben oder 
zurückgezogen wird, ist die Strafverfügung zu vollstrecken. 

§ 49a. (1) Die Behörde kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht 
anderes bestimmen, durch Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne 
Tatbestände von Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die sie durch 
Anonymverfügung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im Vorhinein 
festgesetzte Geldstrafe bis zu 365 Euro vorschreiben darf. 

§ 49a. (1) Die sachlich in Betracht kommende oberste Behörde kann, soweit 
die Verwaltungsvorschriften nicht anderes bestimmen, durch Verordnung zur 
Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestände von Verwaltungsübertretungen 
bestimmen, für die die Behörde durch Anonymverfügung eine unter 
Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im Vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 
365 Euro vorschreiben darf. 

(2) Hat die Behörde durch Verordnung gemäß Abs. 1 eine Geldstrafe im 
Vorhinein festgesetzt und beruht die Anzeige auf der dienstlichen Wahrnehmung 
eines Organs der öffentlichen Aufsicht oder auf Verkehrsüberwachung mittels 
bildverarbeitender technischer Einrichtungen, so kann die Behörde die Geldstrafe 
ohne Festsetzung einer Ersatzstrafe durch Anonymverfügung vorschreiben. 

(2) Hat das oberste Organ durch Verordnung gemäß Abs. 1 eine Geldstrafe 
im Vorhinein festgesetzt und beruht die Anzeige auf der dienstlichen 
Wahrnehmung eines Organs der öffentlichen Aufsicht oder auf 
Verkehrsüberwachung mittels bildverarbeitender technischer Einrichtungen, so 
kann die Behörde die Geldstrafe ohne Festsetzung einer Ersatzfreiheitsstrafe 
durch Anonymverfügung vorschreiben. 

(3) bis (5) … (3) bis (5) … 

(6) Die Anonymverfügung ist keine Verfolgungshandlung. Gegen sie ist 
kein Rechtsmittel zulässig. Sie wird gegenstandslos, wenn nicht binnen vier 
Wochen nach Ausfertigung die Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges 
(Abs. 4) erfolgt. Ist die Anonymverfügung gegenstandslos geworden, so hat die 
Behörde den Sachverhalt möglichst zu klären und Nachforschungen nach dem 
unbekannten Täter einzuleiten. Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages 
mittels Beleges (Abs. 4) gilt auch die Überweisung des Strafbetrages auf das im 
Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die 
automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer 
des Beleges enthält und der Strafbetrag dem Konto des Überweisungsempfängers 
fristgerecht gutgeschrieben wird. 

(6) Die Anonymverfügung ist keine Verfolgungshandlung. Gegen sie ist 
kein Rechtsmittel zulässig. Sie wird gegenstandslos, wenn nicht binnen vier 
Wochen nach Ausfertigung die Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges 
(Abs. 4) erfolgt. Ist die Anonymverfügung gegenstandslos geworden, so hat die 
Behörde den Sachverhalt möglichst zu klären und Nachforschungen nach dem 
unbekannten Täter einzuleiten. Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages 
mittels Beleges (Abs. 4) gilt auch die Überweisung des vorgeschriebenen 
Strafbetrages oder eines höheren Betrages auf das im Beleg angegebene Konto, 
wenn der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige 
und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Strafbetrag dem 
Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird. 

(7) bis (9) … (7) bis (9) … 

 (10) Wird binnen der in Abs. 6 bezeichneten Frist mittels Beleges (Abs. 4) 
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ein höherer Betrag als der durch die Anonymverfügung vorgeschriebene 
Strafbetrag eingezahlt, so ist ein Betrag in der Höhe des Differenzbetrages 
abzüglich X Euro zurückzuzahlen; übersteigt dieser Betrag X Euro nicht, hat 
keine Rückzahlung zu erfolgen. 

§ 50. (1) Die Behörde kann besonders geschulte Organe der öffentlichen 
Aufsicht ermächtigen, wegen bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener 
oder vor ihnen eingestandener Verwaltungsübertretungen mit 
Organstrafverfügung Geldstrafen einzuheben. Sofern in den 
Verwaltungsvorschriften für bestimmte Verwaltungsübertretungen der durch eine 
Organstrafverfügung einzuhebende Höchstbetrag nicht bestimmt ist, hat die 
Behörde einen einheitlich im Vorhinein festzusetzenden Betrag bis zu 90 Euro zu 
bestimmen. Wenn die ermächtigende Behörde nicht zugleich Dienstbehörde ist, 
kann die Ermächtigung nur mit Zustimmung der Dienstbehörde gegeben werden. 

§ 50. (1) Die Organe der öffentlichen Aufsicht sind ermächtigt, wegen 
bestimmter von ihnen dienstlich wahrgenommener oder vor ihnen eingestandener 
Verwaltungsübertretungen mit Organstrafverfügung Geldstrafen einzuheben. Das 
oberste Organ kann, soweit die Verwaltungsvorschriften nicht anderes 
bestimmen, durch Verordnung zur Verfahrensbeschleunigung einzelne 
Tatbestände von Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die durch 
Organstrafverfügung eine unter Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 im Vorhinein 
festgesetzte Geldstrafe bis zu 90 Euro eingehoben werden darf. 

(2) … (2) … 

(3) Die Ermächtigung ist in einer dem Organ zu übergebenden Urkunde 
festzuhalten. Das Organ ist verpflichtet, bei der Amtshandlung diese Urkunde auf 
Verlangen des Beanstandeten vorzuweisen. 

(3) Die Behörde kann einem Organ (Abs. 1) die Ermächtigung entziehen, 
wenn sie dies für erforderlich erachtet. 

(4) bis (5a) … (4) bis (5a) … 

(6) Gegen die Organstrafverfügung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Verweigert der Beanstandete die Zahlung des Strafbetrages oder die 
Entgegennahme des Beleges (Abs. 2), so ist die Organstrafverfügung 
gegenstandslos. Die Unterlassung der Einzahlung mittels Beleges (Abs. 2) binnen 
einer Frist von zwei Wochen gilt als Verweigerung der Zahlung des 
Strafbetrages; der Lauf der Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Beleg 
am Tatort hinterlassen oder dem Beanstandeten übergeben wurde. Im Fall der 
Verweigerung der Zahlung des Strafbetrages oder der Entgegennahme des 
Beleges (Abs. 2) ist die Anzeige an die Behörde zu erstatten. Als fristgerechte 
Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 2) gilt auch die Überweisung 
des Strafbetrages auf das im Beleg angegebene Konto, wenn der 
Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige und 
richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Strafbetrag dem 
Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird. 

(6) Gegen die Organstrafverfügung ist kein Rechtsmittel zulässig. 
Verweigert der Beanstandete die Zahlung des Strafbetrages oder die 
Entgegennahme des Beleges (Abs. 2), so ist die Organstrafverfügung 
gegenstandslos. Die Unterlassung der Einzahlung mittels Beleges (Abs. 2) binnen 
einer Frist von zwei Wochen gilt als Verweigerung der Zahlung des 
Strafbetrages; der Lauf der Frist beginnt mit Ablauf des Tages, an dem der Beleg 
am Tatort hinterlassen oder dem Beanstandeten übergeben wurde. Im Fall der 
Verweigerung der Zahlung des Strafbetrages oder der Entgegennahme des 
Beleges (Abs. 2) ist die Anzeige an die Behörde zu erstatten. Als fristgerechte 
Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges (Abs. 2) gilt auch die Überweisung 
des einzuhebenden Strafbetrages oder eines höheren Betrages auf das im Beleg 
angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt 
lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und 
der Strafbetrag dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht 
gutgeschrieben wird. 

(7) … (7) … 
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 (7a) Wird binnen der in Abs. 6 bezeichneten Frist mittels Beleges (Abs. 2) 
ein höherer Betrag als der durch die Organstrafverfügung eingehobene 
Strafbetrag eingezahlt, so ist ein Betrag in der Höhe des Differenzbetrages 
abzüglich X Euro zurückzuzahlen; übersteigt dieser Betrag X Euro nicht, hat 
keine Rückzahlung zu erfolgen. 

(8) … (8) … 

 (9) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind zur Vornahme von 
Handlungen im Sinne der Abs. 1, 2 und 8 ermächtigt. 

§ 52a. (1) … § 52a. (1) … 

(2) Die Folgen der Bestrafung sind wiedergutzumachen. Soweit dies nicht 
möglich ist, ist gemäß dem Strafrechtlichen Entschädigungsgesetz 2005 
(StEG 2005), BGBl. I Nr. 125/2004, zu entschädigen. 

(2) Die Folgen der Bestrafung sind wiedergutzumachen. Soweit dies nicht 
möglich ist, ist gemäß dem Strafrechtlichen Entschädigungsgesetz 2005 
(StEG 2005), BGBl. I Nr. 125/2004, zu entschädigen. Die Ersatzpflicht trifft 
jenen Rechtsträger, in dessen Namen die Behörde in der Angelegenheit gehandelt 
hat. 

§ 53b. (1) … § 53b. (1) … 

(2) Kommt der Bestrafte der Aufforderung zum Strafantritt nicht nach, so ist 
er zwangsweise vorzuführen. Dies ist ohne vorherige Aufforderung sofort zu 
veranlassen, wenn die begründete Sorge besteht, daß er sich durch Flucht dem 
Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen werde. Solange eine solche Sorge nicht 
besteht, ist mit dem Vollzug bis zur Erledigung einer vor dem 
Verfassungsgerichtshof oder dem Verwaltungsgerichtshof in der Sache 
anhängigen Beschwerde zuzuwarten. § 36 Abs. 1 zweiter Satz und § 36 Abs. 3 
sind anzuwenden. 

(2) Kommt der Bestrafte der Aufforderung zum Strafantritt nicht nach, so ist 
er zwangsweise vorzuführen. Dies ist ohne vorherige Aufforderung sofort zu 
veranlassen, wenn die begründete Sorge besteht, daß er sich durch Flucht dem 
Vollzug der Freiheitsstrafe entziehen werde. § 36 Abs. 1 zweiter Satz und § 36 
Abs. 3 sind anzuwenden. 

 (3) Wird gegen das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtes, mit dem die 
Freiheitsstrafe verhängt wurde, Revision beim Verwaltungsgerichtshof oder 
Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof erhoben, so ist mit dem Vollzug der 
Freiheitsstrafe bis zu deren Entscheidung zuzuwarten. Dies gilt nicht, wenn die 
Voraussetzungen des Abs. 2 zweiter Satz vorliegen. 

§ 53c. (1) bis (5) … § 53c. (1) bis (5) … 

(6) Die obersten Behörden haben für den Strafvollzug in den Hafträumen der 
Bezirksverwaltungsbehörden oder Landespolizeidirektionen eine Hausordnung zu 
erlassen. Darin sind die Rechte und Pflichten der Häftlinge unter Bedachtnahme 
auf die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie unter sinngemäßer 

(6) Die obersten Behörden haben für den Strafvollzug in den Hafträumen der 
Bezirksverwaltungsbehörden oder Landespolizeidirektionen eine Hausordnung zu 
erlassen. Darin sind die Rechte und Pflichten der Häftlinge unter Bedachtnahme 
auf die Aufrechterhaltung der Ordnung sowie unter sinngemäßer 
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Berücksichtigung der sich aus dem Strafvollzugsgesetz ergebenden Grundsätze 
des Strafvollzuges und der räumlichen und personellen Gegebenheiten zu regeln. 
Für diese Häftlinge gelten die §§ 76 ff. des Strafvollzugsgesetzes über die 
Unfallfürsorge sinngemäß. Über die gebührenden Leistungen entscheidet die 
oberste Behörde. 

Berücksichtigung der sich aus dem Strafvollzugsgesetz – StVG, BGBl. 
Nr. 144/1969 ergebenden Grundsätze des Strafvollzuges und der räumlichen und 
personellen Gegebenheiten zu regeln. Für diese Häftlinge gelten die §§ 76 ff 
StVG über die Unfallfürsorge sinngemäß. Über die gebührenden Leistungen 
entscheidet die oberste Behörde. 

§ 53d. (1) … § 53d. (1) … 

(2) Soweit Häftlinge eine Arbeitsvergütung zu erhalten haben, ist ihnen 
diese nach Abzug des Vollzugskostenbeitrages (§ 32 Abs. 2 erster Fall und Abs. 3 
des Strafvollzugsgesetzes) zur Gänze als Hausgeld gutzuschreiben. 

(2) Soweit Häftlinge eine Arbeitsvergütung zu erhalten haben, ist ihnen 
diese nach Abzug des Vollzugskostenbeitrages (§ 32 Abs. 2 erster Fall und Abs. 3 
StVG) zur Gänze als Hausgeld gutzuschreiben. 

(3) … (3) … 

§ 53e. (1) … § 53e. (1) … 

(2) Auf den Strafvollzug an Jugendlichen in gerichtlichen 
Gefangenenhäusern oder Strafvollzugsanstalten sind die Bestimmungen des 
Jugendgerichtsgesetzes 1988, BGBl. Nr. 599, über den Jugendstrafvollzug 
sinngemäß anzuwenden. 

(2) Auf den Strafvollzug an Jugendlichen in gerichtlichen 
Gefangenenhäusern oder Strafvollzugsanstalten sind die Bestimmungen des 
Jugendgerichtsgesetzes 1988, BGBl. Nr. 599/1988, über den Jugendstrafvollzug 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 54. (1) und (2) … § 54. (1) und (2) … 

(3) Auf Verlangen des Standeskörpers ist der Vollzug einer Freiheitsstrafe 
an Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, und im Fall eines 
Einsatzes des Bundesheeres (§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146) 
oder der unmittelbaren Vorbereitung eines solchen Einsatzes auch an anderen 
Soldaten auszusetzen. Auf Verlangen der Zivildienstserviceagentur ist auch der 
Vollzug einer Freiheitsstrafe an Personen, die Zivildienst leisten, auszusetzen. 

(3) Auf Verlangen des Standeskörpers ist der Vollzug einer Freiheitsstrafe 
an Soldaten, die Präsenz- oder Ausbildungsdienst leisten, und im Fall eines 
Einsatzes des Bundesheeres (§ 2 Abs. 1 des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I 
Nr. 146/2001) oder der unmittelbaren Vorbereitung eines solchen Einsatzes auch 
an anderen Soldaten auszusetzen. Auf Verlangen der Zivildienstserviceagentur ist 
auch der Vollzug einer Freiheitsstrafe an Personen, die Zivildienst leisten, 
auszusetzen. 

§ 54a. (1) und (2) … § 54a. (1) und (2) … 

(3) Ein Aufschub oder eine Unterbrechung des Strafvollzuges ist dem 
Bestraften auf Antrag für die Dauer von mindestens sechs Monaten zu bewilligen, 
wenn er während der letzten sechs Monate schon ununterbrochen sechs Wochen 
wegen einer von einer Verwaltungsbehörde verhängten Strafe in Haft war. 
Besteht jedoch begründete Sorge, dass sich der Bestrafte dem Strafvollzug durch 
Flucht entziehen werde, so ist der Antrag auf Aufschub oder Unterbrechung des 
Strafvollzuges abzuweisen, wenn die Umstände, die Anlass zur begründeten 
Sorge geben, bereits im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag vorliegen. 

(3) Der Strafvollzug ist auf Antrag oder von Amts wegen für die Dauer von 
mindestens sechs Monaten aufzuschieben oder zu unterbrechen, wenn der 
Bestrafte während der letzten sechs Monate schon ununterbrochen sechs Wochen 
wegen einer von einer Verwaltungsbehörde verhängten Strafe in Haft war und 
dem Strafvollzug nicht ausdrücklich zustimmt. 

 

(4) Der Aufschub oder die Unterbrechung des Vollzuges der Freiheitsstrafe (4) Liegen die Voraussetzungen des § 53b Abs. 2 zweiter Satz vor, darf der 



  13 von 14 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
ist zu widerrufen, wenn begründete Sorge besteht, daß sich der Bestrafte dem 
Strafvollzug durch Flucht entziehen werde. 

Aufschub oder die Unterbrechung des Strafvollzuges nicht bewilligt werden oder 
ist dessen bzw. deren Bewilligung von Amts wegen zu widerrufen. 

§ 54b. (1) und (1a) … § 54b. (1) und (1a) … 

 (1b) Als Grundlage für die Einbringung der vollstreckbar gewordenen 
Mahngebühr ist ein Rückstandsausweis auszufertigen, der den Namen und die 
Anschrift des Bestraften, den pauschalierten Kostenbeitrag und den Vermerk zu 
enthalten hat, dass der Kostenbeitrag vollstreckbar geworden ist. Der 
Rückstandsausweis ist Exekutionstitel im Sinne des § 1 der Exekutionsordnung, 
RGBl. Nr. 79/1896. 

(2) … (2) … 

(3) Einem Bestraften, dem aus wirtschaftlichen Gründen die unverzügliche 
Zahlung nicht zuzumuten ist, hat die Behörde auf Antrag einen angemessenen 
Aufschub oder Teilzahlung zu bewilligen. Die Entrichtung der Geldstrafe in 
Teilbeträgen darf nur mit der Maßgabe gestattet werden, dass alle noch 
aushaftenden Teilbeträge sofort fällig werden, wenn der Bestrafte mit mindestens 
zwei Ratenzahlungen in Verzug ist. 

(3) Einem Bestraften, dem aus wirtschaftlichen Gründen die unverzügliche 
Zahlung nicht zuzumuten ist, hat die Behörde auf Antrag einen angemessenen 
Aufschub oder Teilzahlung zu bewilligen, wodurch die Strafvollstreckung 
aufgeschoben wird. Die Entrichtung der Geldstrafe in Teilbeträgen darf nur mit 
der Maßgabe gestattet werden, dass alle noch aushaftenden Teilbeträge sofort 
fällig werden, wenn der Bestrafte mit mindestens zwei Ratenzahlungen in Verzug 
ist. 

§ 54d. (1) … § 54d. (1) … 

(2) Außer dem Fall des § 53d Abs. 2 haben Häftlinge für jeden Hafttag einen 
Beitrag zu den Kosten des Vollzuges in der im § 32 Abs. 2 zweiter Fall des 
Strafvollzugsgesetzes vorgesehenen Höhe zu leisten. Eine solche Verpflichtung 
entfällt für jeden Tag, an dem der Häftling im Interesse einer Gebietskörperschaft 
nützliche Arbeit leistet, oder soweit ihn daran, dass er keine solche Arbeit leistet, 
weder ein vorsätzliches noch ein grob fahrlässiges Verschulden trifft. 

(2) Außer dem Fall des § 53d Abs. 2 haben Häftlinge für jeden Hafttag einen 
Beitrag zu den Kosten des Vollzuges in der im § 32 Abs. 2 zweiter Fall StVG 
vorgesehenen Höhe zu leisten. Eine solche Verpflichtung entfällt für jeden Tag, 
an dem der Häftling im Interesse einer Gebietskörperschaft nützliche Arbeit 
leistet, oder soweit ihn daran, dass er keine solche Arbeit leistet, weder ein 
vorsätzliches noch ein grob fahrlässiges Verschulden trifft. 

(3) und (4) … (3) und (4) … 

§ 55. (1) … § 55. (1) … 

(2) Getilgte Verwaltungsstrafen dürfen in amtlichen Leumundszeugnissen 
oder Auskünften für Zwecke eines Strafverfahrens nicht erwähnt und bei der 
Strafbemessung im Verwaltungsstrafverfahren nicht berücksichtigt werden. 

(2) Getilgte Verwaltungsstrafen dürfen in amtlichen Auskünften für Zwecke 
eines Strafverfahrens nicht erwähnt und bei der Strafbemessung im 
Verwaltungsstrafverfahren nicht berücksichtigt werden. 

§ 64. (1) bis (4) … § 64. (1) bis (4) … 

(5) Die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a sind sinngemäß anzuwenden. (5) Die §§ 14 und 54b Abs. 1, 1a und 1b sind sinngemäß anzuwenden. 

(6) … (6) … 
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§ 66b. (1) bis (19) … § 66b. (1) bis (19) … 

 (20) Für das Inkrafttreten der durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2018 
geänderten oder eingefügten Bestimmungen und für das Außerkrafttreten der 
durch das genannte Bundesgesetz aufgehobenen Bestimmungen sowie für den 
Übergang zur neuen Rechtslage gilt Folgendes: 

 1. § 20 tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft. 

 2. § 5 Abs. 1a, § 14 Abs. 1, § 26 Abs. 3, § 27 Abs. 2a Z 1 und Abs. 3, § 30 
Abs. 3 erster Satz, § 31 Abs. 3 Z 3, § 33a samt Überschrift, die 
Überschrift vor § 34, die Überschrift zum 2. Abschnitt des II Teiles, 
§ 34a samt Überschrift, § 37a Abs. 1, Abs. 3 erster Satz und Abs. 4, § 39 
Abs. 2 erster Satz, § 39a samt Überschrift, § 41 Abs. 2, § 44 Abs. 3 Z 1, 
§ 45 Abs. 1 Z 6 und 7, die Überschrift vor den §§ 47 bis 49, § 47 Abs. 1 
und Abs. 2, § 49 Abs. 2 und Abs. 3, § 49a Abs. 1, Abs. 2, Abs. 6 letzter 
Satz und Abs. 10, § 50 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 6 letzter Satz, Abs. 7a und 
Abs. 9, § 52a Abs. 2 letzter Satz, § 53b Abs. 3, § 53c Abs. 6, § 53d Abs. 2, 
§ 53e Abs. 2, § 54 Abs. 3, § 54a Abs. 3 und Abs. 4, § 54b Abs. 1b und 
Abs. 3 erster Satz, § 54d Abs. 2, § 55 Abs. 2 und § 64 Abs. 5 treten mit 
1. Jänner 2019 in Kraft. Zugleich treten § 27 Abs. 4, § 36 Abs. 2 erster 
Satz, § 37a Abs. 3 letzter Satz und § 53b Abs. 2 dritter Satz außer Kraft. 

 3. Verordnungen auf Grund der §§ 47 Abs. 2, 49a Abs. 1 und 50 Abs. 1 
können bereits ab dem auf seine Kundmachung folgenden Tag erlassen 
werden; sie dürfen jedoch frühestens mit dem 1. Juli 2019 in Kraft 
gesetzt werden. Verordnungen, die auf Grund der §§ 47 Abs. 2 und 49a 
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 120/2016 erlassen 
wurden, bleiben bis zur Erlassung von Verordnungen auf Grund der 
§§ 47 Abs. 2, 49a Abs. 1 und 50 Abs. 1 weiter in Kraft. 

 4. § 22 Abs. 3 und 4 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 in Kraft. 
Bestimmungen in den Verwaltungsvorschriften, die vor der 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes kundgemacht wurden und § 22 
Abs. 3 entgegenstehen, treten gleichzeitig außer Kraft. Bestimmungen in 
den Verwaltungsvorschriften, die § 22 Abs. 3 entgegenstehen und nach 
Kundmachung dieses Bundesgesetzes kundgemacht werden, bleiben 
unberührt. 
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